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Rechtsgebiete

Schiedsgerichtsbarkeit

Leitsatz

Die Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruchs richtet sich nach dem ordre public interne,

wenn im Hinblick auf den Schiedsort ein inländischer Schiedsspruch vorliegt. Das gilt auch dann, wenn der

Schiedsrichter ausländischer Staatsangehöriger ist. [LS der Redaktion]
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